
Anlage zur Einladung der Jahreshauptversammlung am 24.10.2021  

 
 Änderung bzw. Ergänzung der Vereinssatzung: „Neue Fassung“ 

 
§ 12 

Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Organ des Vereins. 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt.  

Die Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich als 
Präsenzversammlungen durchgeführt. 

 
Alle Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr werden über die Homepage des 

Vereins “www.SSV-Mühlhausen-Uelzen.de“ zu der 
Mitgliederversammlung eingeladen. Zwischen dem Tag der Einladung 

und der Mitgliederversammlung muss eine Frist von zwei Wochen liegen. 
 
Die Tagesordnung, die der Vorstand festlegt, ist der Einladung beizufügen. 

Außerdem wird durch Aushang im „49er Vereinsheim“ 
und im Aushangkasten vor dem Stadion in Unna-Mühlhausen, Zum Osterfeld 13, 

auf die Versammlung hingewiesen. 
Daneben ist in der örtlichen Presse mindestens zwei Wochen vor der 

Versammlung auf die Versammlung hinzuweisen. 
 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im 
Interesse des Vereins erforderlich ist. Die Form der Einladungsfristen gelten auch 

hier. Das Minderheitsverlangen ist von mindestens 20 % der Vereinsmitglieder zu 
stellen. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. 

Für Satzungsänderungen einschließlich der Gründung einer neuen Abteilung ist 
eine ¾-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des 

Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine solche von 4/5 erforderlich. 
Die Gründung einer neuen Abteilung stellt eine Satzungsänderung dar, die dem 
gegenüber dem Vereinsregister anzumelden ist. 

 
Die Mitglieder des Vorstands nach § 26 BGB werden einzeln gewählt. 

Alle übrigen Vorstandsmitglieder können, wenn die Versammlung einverstanden 
ist, auch am Block gewählt werden. 

 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet. 
Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der 

Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die 
Mitgliederversammlung. 

 
Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung 

schriftlich beim Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat Ergänzungen der Tagesordnung, die von den Mitgliedern 

beantragt wurden, bekannt zu geben. Die Versammlung beschließt die Aufnahme 
von Ergänzungen der Tagesordnung. 



 

 
2 

 
Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Gesamtvorstand und von den 

Mitgliedern eingebracht werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung 
dem Vorstand schriftlich mit Begründung vorliegen. 

 
§ 14 Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus: 

 
a) Hauptvorstand:  

-   1.Vorsitzende/r 
- 2. Vorsitzende/r, 

- 2 Geschäftsführer/In, 
- Kassierer/In, 
- Abteilungsleiter Fußball „Sportlicher Leiter“, 

- Leiter /In Wirtschaftsbetrieb und Stellvertreter/In, 
- Abteilungsleiter/In Jugendfußball, 

- Abteilungsleiter/In Tennis, 
- Abteilungsleiter/In Tischtennis. 

 
 

b) Erweiterter Vorstand 
- Den Mitgliedern des Hauptvorstandes und 

 
- 1 weibliche oder männliche Person für die Mitgliederverwaltung 

einschl. Erhebung der Mitgliederbeiträge 
- St. Kassierer/In und st. Geschäftsführer/In, 

- St. Sportlicher Leiter/In 
- Sozialwart/In 

- Ehrenvorsitzenden 
- Platzkassierer/In 

- Leiter/In Alt-Herren-Abteilung (einschl. Ü 40) 
- Schiedsrichterobmann/In sowie 
- 4 Beisitzende 

 

Der Hauptvorstand ist berechtigt, sachkundige Mitglieder mit der 

Durchführung von Aufgaben des Vereins zu beauftragen. Ist eine 
Vorstandsposition nicht besetzt, entscheidet der Hauptvorstand über die 
Wahrnehmung der Aufgaben. 

Der Hauptvorstand kann bei Bedarf für die Dauer seiner Wahlperiode 
zusätzlich Beisitzer berufen. 
 

Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die Leiter 
der Abteilungen Jugendfußball, Tennis und Tischtennis werden nach den 
Abteilungswahlen von der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. 

 
Die Amtszeit des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. 
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Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer 

Vorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre 
Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. 
 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand 
für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger 
bestimmen. 

 
Sitzungen des Vorstandes werden durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen  
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen. 

 
Vorstandssitzungen sind grundsätzlich als Präsenzsitzungen nicht 

öffentlich durchzuführen. Sofern dieses aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, kann der Vorstand seine Sitzungen auch Online durchführen. 

Beschlüsse sind ohne Rücksicht auf die Zahl der an einer Online-
Abstimmung teilnehmen Vorstandsmitglieder beschlussfähig. 

 
Der Vorstand haftet bei Schäden gegenüber dem Verein nur bei 

Vorliegen von Vorsatz. 
 

 
§ 16  

Vorstand nach § 26 BGB 

 
Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB sind der /die 1. und 2.Vorsitzende/r 

und zwei Geschäftsführer/Innen und der Abteilungsleiter/In Tennis. 
 

Rechtverbindliche Erklärungen des Vereins werden von zwei Personen 
abgegeben, von denen einer der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende sein 

muss. 
 

Unna, 24. Oktober 2021 


